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Einleitung

A. Einführung

Heutzutage ist es Eltern möglich, zu bestimmen, ob, wann und, hinsichtlich 
bestimmter Erbinformationen, sogar was für Kinder sie bekommen möchten. 
Letzteres ermöglicht die im Jahr 19901 erstmals eingesetzte und seitdem wei-
terentwickelte Präimplantationsdiagnostik, mit deren Hilfe künstlich gezeugte 
Embryonen, die sich nicht im Körper der Frau, sondern im Reagenzglas befin-
den, auf ihre genetischen Eigenschaften untersucht werden können. Die recht-
liche Einordnung und Entwicklung der Präimplantationsdiagnostik soll im Rah-
men dieser rechtsvergleichenden Arbeit untersucht werden.

Ursprünglich wurde die Präimplantationsdiagnostik von Paaren in Anspruch 
genommen, die Träger genetischer Krankheiten waren und die von dieser Trä-
gerschaft oft durch die Geburt eines kranken Kindes oder häufige Fehlgebur-
ten erfuhren.2 Mussten sie früher entweder auf genetisch eigene Kinder ver-
zichten oder das Risiko eingehen, (erneut) ein krankes Kind zu bekommen, 
half ihnen nun die Präimplantationsdiagnostik, da die Krankheitsveranlagung 
bereits bei dem Embryo im Reagenzglas festgestellt werden und die Übertra-
gung dieses Embryos unterbleiben konnte.3 Anders als in England, wo die Prä-
implantationsdiagnostik bereits seit ihrer Entwicklung praktiziert wird,4 muss-
ten Paare in Deutschland auf ihren Einsatz verzichten, da umstritten war, ob die 
Präimplantationsdiagnostik unter Anwendung des Embryonenschutzgesetzes 
erlaubt oder verboten war.5 Dies führte dazu, dass die Präimplantationsdiag-

1 Handyside et al., Nature Vol. 344 (1990), S. 768; Verlinsky et al., Hum Reprod Vol. 5 
(1990), S. 826.

2 Roberts/Franklin, Human Fertility Vol. 7 (2004), S. 285 (287).
3 Deutscher Ethikrat, Präimplantationsdiagnostik (2011), S. 10; Krahn, Med Health Care 

and Philos Vol. 12 (2009), S. 187; Landwehr, Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik 
(2017), S. 1.

4 Siehe hierzu nur Human Fertilisation and Embryology Authority et al., Consultation 
Document PGD (1999), Rn. 10, in dem im Jahr 1999 erläutert wird, dass die Präimplantations-
diagnostik seit mehreren Jahren angewendet wird.

5 Siehe hierzu etwa die Stellungnahmen von Beckmann, ZfL 2009, S. 125; Böckenförde-
Wunderlich, Präimplantationsdiagnostik als Rechtsproblem (2002), S. 118 ff.; Giwer, Rechts-
fragen der Präimplantationsdiagnostik (2001), S. 33 ff.; Schneider, Rechtliche Aspekte der Prä-
implantations- und Präfertilisationsdiagnostik (2002), S. 50 ff.; Schroth, JZ 2002, S. 170. Die 
einzelnen Meinungen werden in Teil 2, D. I. m. w. N., S. 68 ff., dargestellt.
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nostik in Deutschland grundsätzlich nicht durchgeführt wurde,6 weshalb hier 
ansässigen Paaren nur der Weg ins Ausland blieb.7 Neben der Strafbarkeit nach 
damals geltendem Recht wurde hauptsächlich diskutiert, ob die Präimplantati-
onsdiagnostik überhaupt zugelassen werden könnte. Es findet sich eine schier 
unübersichtliche Fülle von Stellungnahmen aus rechtlicher, ethischer, religiöser 
und politischer Sicht,8 die das Für und Wider, teils sehr emotional,9 diskutier-
ten. Dabei ging es maßgeblich um die Frage, ob die Präimplantationsdiagnostik 
insgesamt aufgrund eines Verstoßes gegen die Menschenwürde, Art. 1 Abs. 1 
GG, bzw. das Lebensrecht, Art. 2 Abs. 2 S. 1 GG, des Embryos verboten wer-
den müsse.10 Diese grundsätzliche Frage wurde durch den Gesetzgeber im Jahr 
2011 mit der begrenzten Zulassung der Präimplantationsdiagnostik entschieden 
und soll nicht Gegenstand der vorliegenden Arbeit sein.

Anlass für die ausdrückliche Regelung in Deutschland war ein Urteil des 
Bundesgerichtshofs vom 6. Juli 2010,11 welches sich den Befürwortern der Prä-
implantationsdiagnostik anschloss und eine Strafbarkeit nach den damals gel-
tenden Regeln verneinte. Der Gesetzgeber hat nach ausführlicher Debatte12 das 
Präimplantationsdiagnostikgesetz13 erlassen, welches am 8. Dezember 2011 in 
Kraft getreten ist. Am 21. Februar 2013 wurde die Präimplantationsdiagnostik-
verordnung erlassen, die am 1. Februar 2014 in Kraft getreten ist. Mit beiden 
Regelungswerken wollte der Gesetzgeber für Rechtssicherheit bei der Anwen-
dung der Präimplantationsdiagnostik sorgen.

B. Methode der Arbeit

Die vorliegende Arbeit bedient sich der rechtsvergleichenden Methode. Ziel 
jeder rechtsvergleichenden Arbeit ist das bessere Verständnis der eigenen und 
der untersuchten fremden Rechtsordnung, weshalb die Untersuchung zunächst 

6 Faßbender, MedR 2003, S. 279 Fn. 3; Ruso/Thöni, MedR 2010, S. 74 (77).
7 Siehe dazu, dass deutsche Paare ins Ausland reisten, die Studie von Shenfield et al., Hum 

Reprod Vol. 25 (2010), S. 1361.
8 Siehe für eine Zusammenfassung der ethischen, religiösen und politischen Sichtweisen 

Böcher, Präimplantationsdiagnostik und Embryonenschutz (2004), S. 172 ff. m. w. N.
9 Siehe für Beispiele Hufen, MedR 2001, S. 440 (440 f.) und Landwehr, Rechtsfragen der 

Präimplantationsdiagnostik (2017), S. 1 f. m. w. N.
10 Siehe hierzu aus der Fülle der Beiträge etwa die Beiträge von Böckenförde, JZ 2003, 

S. 809; Böckenförde-Wunderlich, Präimplantationsdiagnostik als Rechtsproblem (2002), insb. 
S. 147 ff.; Giwer, Rechtsfragen der Präimplantationsdiagnostik (2001), insb. S. 62 ff.; Hufen, 
MedR 2001, S. 440; Ipsen, JZ 2001, S. 989; Kloepfer, JZ 2002, S. 417; Middel, Verfassungs-
rechtliche Fragen der Präimplantationsdiagnostik und des therapeutischen Klonens (2006), 
insb. S. 84 ff.

11 BGHSt 55, 206. Siehe zum Hintergrund des Urteils unten Teil 2, D. I., S. 68 ff.
12 Siehe die Plenarprotokolle 17/105, S. 11945 ff.; 17/120, S. 13871 ff.
13 Gesetz zur Regelung der Präimplantationsdiagnostik (Präimplantationsdiagnostikge-

setz – PräimpG) v. 21.11.2011, BGBl. I, S. 2228.
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dem Gewinn von Erkenntnissen dient.14 Durch die Rechtsvergleichung soll in 
der vorliegenden Arbeit ein „Lösungsvorrat“15 für den Umgang mit der Prä-
implantationsdiagnostik erarbeitet werden.16 Dies wird durch die Darstellung 
der deutschen und der englischen Rechtslage de lege lata erreicht. Im Anschluss 
soll die „bessere Lösung“17 für den Umgang mit der Präimplantationsdiagnos-
tik ermittelt werden,18 wobei möglicherweise von den in England19 gemachten 
Erfahrungen profitiert werden kann.20 Dies kann zum einen dazu führen, dass 
die deutsche Lösung bestätigt und dadurch legitimiert wird,21 dass in England 
eine ähnliche rechtliche Herangehensweise gewählt wurde. Zum anderen kann 
aber auch eine Anpassung bzw. Modifikation des § 3a ESchG vorgeschlagen 
werden,22 wenn sich die in der englischen Rechtsordnung gefundene Lösung als 

14 Jescheck, Entwicklung, Aufgaben und Methoden der Strafrechtsvergleichung (1955), 
S. 26; Kremnitzer, in: Beck/Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als 
Problem und Lösung (2011), S. 29 (30); Neumeyer, in: Bernstein/Drobnig/Kötz (Hrsg.), Fest-
schrift für Konrad Zweigert (1981), S. 501 (506); Kischel, Rechtsvergleichung (2015), § 2 
Rn. 20.

15 Eser, in: Freund et al. (Hrsg.), Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssys-
tems (2013), S. 1441 (1457).

16 Beides, sowohl das bessere Verständnis der eigenen Rechtsordnung als auch das Er-
arbeiten eines Lösungsvorrats, ist der von Eser, in: Albrecht et al. (Hrsg.), Internationale Per-
spektiven in Kriminologie und Strafrecht (1998), S. 1499 (1515 ff.) als „wissenschaftlich-
theoretische Rechtsvergleichung“ bezeichneten Aufgabe der Rechtsvergleichung zuzuordnen. 
Sieber, in: Sieber/Albrecht (Hrsg.), Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach (2006), 
S. 78 (94) verwendet den vergleichbaren Begriff der „Grundlagenforschung“.

17 Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996), S. 14.
18 Vgl. zum Finden der „besseren Lösung“ durch Rechtsvergleichung Zweigert/Kötz, Ein-

führung in die Rechtsvergleichung (1996), S. 14; der Hinweis auf die zu findende „bessere 
Lösung“ führt hin zu einem Verständnis der wertenden Rechtsvergleichung, vgl. hierzu Eser, 
in: Freund et al. (Hrsg.), Grundlagen und Dogmatik des gesamten Strafrechtssystems (2013), 
S. 1441 (1457); vgl. Neumeyer, in: Bernstein/Drobnig/Kötz (Hrsg.), Festschrift für Konrad 
Zweigert (1981), S. 501 (506).

19 England ist Teil des Vereinigten Königreichs, bestehend aus England, Schottland, Wales 
und Nordirland. Der untersuchte Human Fertilisation and Embryology Act 1990 (as amend-
ed) gilt im Vereinigten Königreich. Im Rahmen dieser Arbeit werden allerdings zur Analyse 
der Rechtslage weitere Gesetze herangezogen, die nicht für das ganze Vereinigte Königreich, 
sondern nur für Teile davon gelten, u. a. der Offences Against the Person Act 1861, der nicht 
in Schottland gilt (Section 78 OAP Act 1861) und der Abortion Act 1967, der nicht in Nord-
irland gilt (Section 7(3) Abortion Act 1967). Deshalb können die aus diesen Gesetzen gezo-
genen Schlussfolgerungen nicht für das Vereinigte Königreich, sondern nur für den zusam-
menhängenden Rechtsraum England und Wales gelten, der allein Gegenstand der folgenden 
Untersuchung ist. Zur Vereinfachung wird im Folgenden statt auf England und Wales nur auf 
England verwiesen.

20 Vgl. hierzu allgemein Jung, JuS 1998, S. 1 (5); Kremnitzer, in: Beck/Burchard/Fateh-
Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung (2011), S. 29 (31).

21 Vgl. zur Legitimationsfunktion Eser, in: Freund et al. (Hrsg.), Grundlagen und Dog-
matik des gesamten Strafrechtssystems (2013), S. 1441 (1456); vgl. Jung, JuS 1998, S. 1 (5).

22 Vgl. hierzu Eser, in: Freund et al. (Hrsg.), Grundlagen und Dogmatik des gesamten 
Strafrechtssystems (2013), S. 1441 (1458); ähnlich Taupitz, in: Günther/Taupitz/Kaiser, 
ESchG (2014), Einf. B Rn. 30b.
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vorteilhafter darstellt. Dies könnte als Anstoß für rechtspolitisches Handeln des 
Gesetzgebers dienen.23 Die Rechtsvergleichung ist schließlich dann von Bedeu-
tung, wenn auf neue Tendenzen und Herangehensweisen reagiert werden muss 
und andere Rechtsordnungen hier einen Vorsprung haben.24 Dies betrifft ins-
besondere Fragestellungen im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiag-
nostik, die in Deutschland noch nicht oder nicht in der gleichen Intensität wie in 
England diskutiert werden, obwohl damit gerechnet werden kann, dass sich ver-
gleichbare Fragstellungen auch in Deutschland stellen werden. Ist dies der Fall, 
soll auch für diese Fragestellungen ein Vorschlag gemacht werden, z. B. durch 
eine Übernahme und / oder Modifikation der englischen Lösung.25 Die einlei-
tenden Ausführungen zeigen jedoch bereits, dass die Präimplantationsdiagnos-
tik besonders umstritten war und ihre rechtliche Behandlung von den jewei-
ligen nationalen Wert- und Moralvorstellungen geprägt ist.26 Deshalb muss vor 
der Übernahme der englischen Herangehensweise genau geprüft werden, ob 
sich die dortige rechtliche Lösung in die bestehende deutsche Rechtsordnung 
einfügen lässt.27 Auch wenn eine unveränderte Übernahme nicht möglich sein 
sollte, kann die Rechtsvergleichung dazu dienen, das Problem aufzuzeigen, um 
dann einen nationalen Lösungsvorschlag zu entwickeln.

Als Vergleichsland wurde England28 gewählt, da England seit jeher ein Pio-
nier im Anwendungsfeld der Reproduktionsmedizin und der Humangenetik ist 
und auch eine langjährige Erfahrung mit der Anwendung der Präimplantati-
onsdiagnostik hat. Zudem gibt es mit dem Human Fertilisation and Embryo-
logy Act 1990 (as amended) (im Folgenden: HFE Act 1990 (as amended)29) 
seit 200930 in Schedule 2 Paragraph 1ZA, 1ZB und Section 13(9) eine aus-

23 Dies entspricht der von Eser, in: Albrecht et al. (Hrsg.), Internationale Perspektiven in 
Kriminologie und Strafrecht (1998), S. 1499 (1510 ff.) als „legislative Rechtsvergleichung“ 
bezeichneten Aufgabe der Rechtsvergleichung. Hilgendorf, in: Beck/Burchard/Fateh-Mogha-
dam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung (2011), S. 11 (18) spricht von 
„rechtsschöpferischer“ Rechtsvergleichung. Sieber, in: Sieber/Albrecht (Hrsg.), Strafrecht 
und Kriminologie unter einem Dach (2006), S. 78 (95) verwendet den Begriff „Rechtspolitik“. 
Siehe auch Kischel, Rechtsvergleichung (2015), § 2 Rn. 22.

24 Vgl. hierzu Kremnitzer, in: Beck/Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsver-
gleichung als Problem und Lösung (2011), S. 29 (32).

25 Vgl. hierzu allgemein Eser, in: Albrecht et al. (Hrsg.), Internationale Perspektiven in 
Kriminologie und Strafrecht (1998), S. 1499 (1512); vgl. zur „nationalen Strafrechtsentwick-
lung“ auch Sieber, in: Sieber/Albrecht (Hrsg.), Strafrecht und Kriminologie unter einem Dach 
(2006), S. 78 (96).

26 Vgl. zu diesem Punkt Hilgendorf, in: Beck/Burchard/Fateh-Moghadam (Hrsg.), Straf-
rechtsvergleichung als Problem und Lösung (2011), S. 11 (15).

27 Vgl. Zweigert/Kötz, Einführung in die Rechtsvergleichung (1996), S. 16.
28 Siehe hierzu Einleitung, S. 3, Fn. 19.
29 Wenn im Folgenden nur vom HFE Act 1990 die Rede ist, ist das Ausgangsgesetz aus 

dem Jahr 1990 gemeint. Ist vom HFE Act 2008 die Rede, ist das den HFE Act 1990 ändernde 
Gesetz gemeint. Die Bezeichnung HFE Act 1990 (as amended) bezieht sich auf die geänderte 
Fassung.

30 Der HFE Act 2008, der den HFE Act 1990 verändert, hat am 13. November 2008 den 
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drückliche Regelung zur Präimplantationsdiagnostik, die der deutschen Rege-
lung gegenüber gestellt werden kann. Schließlich ist davon auszugehen, dass in 
England ähnliche soziale, rechtliche und kulturelle Vorstellungen gelten wie in 
Deutschland, was insbesondere bei der möglichen Übernahme einer englischen 
Regelung von Bedeutung ist.

C. Ziel der Arbeit

Die vorliegende Arbeit geht der Frage nach, ob es dem Gesetzgeber gelungen 
ist, durch die Neuregelung der Präimplantationsdiagnostik Rechtssicherheit 
herzustellen und die sich im Zusammenhang mit der Präimplantationsdiagnos-
tik stellenden Probleme zu lösen. Anlass für die Untersuchung ist, dass sich seit 
den Anfängen der mögliche Anwendungsbereich der Präimplantationsdiagnos-
tik erweitert hat, wie der Blick nach England zeigt.31 Viele der dort behandelten 
Problembereiche hätten dem deutschen Gesetzgeber durch zahlreiche Stellung-
nahmen und Veröffentlichungen bekannt sein können.32 Gleichwohl findet sich 
zu einigen dieser Probleme keine eindeutige Regelung im Embryonenschutz-
gesetz. Es wurden vielmehr relativ unbestimmte Rechtfertigungsvoraussetzun-
gen gewählt, deren Auslegung den geschaffenen Ethikkommissionen überlas-
sen bleibt. Andere der in England diskutierten Problemfelder wurden zudem 
scheinbar gar nicht angesprochen, wie die Gesetzesmaterialien zeigen, sodass 
hier im Sinne der vorgenannten Ausführungen die Reaktion auf neuere, in der 
eigenen Rechtsordnung eher unbekannte Tendenzen und Herangehensweisen 
untersucht werden kann. Die vorliegende rechtsvergleichende Arbeit hat des-
halb zum Ziel, die derzeitige deutsche Rechtslage mit Hilfe der Analyse der 
englischen Rechtslage einer kritischen Prüfung33 zu unterziehen.

Hierzu sollen neben der Untersuchung des § 3a ESchG und der Präimplan-
tationsdiagnostikverordnung verschiedene Einzelprobleme betrachtet wer-
den, deren Relevanz sich insbesondere durch die Untersuchung der eng-
lischen Rechtslage ergeben hat und bei denen anzunehmen ist, dass sie auch 
in Deutschland von Bedeutung sind bzw. sein werden. Hier gilt es zunächst zu 
untersuchen, ob bereits de lege lata eine Regelung vorhanden ist und in einem 
zweiten Schritt, ob diese de lege ferenda modifiziert werden könnte.

Zu diesen Einzelproblemen gehört die Frage, ob die Präimplantationsdiag-
nostik zur Feststellung spätmanifestierender Krankheiten eingesetzt werden 

Royal Assent erhalten und die meisten Regelungen sind am 1. Oktober 2009 in Kraft getreten, 
siehe Fox, Fem Leg Stud Vol. 17 (2009), S. 333 (334).

31 Deutscher Ethikrat, Präimplantationsdiagnostik (2011), S. 73 ff.
32 Beispielhaft sei die Stellungnahme des Deutschen Ethikrats, Präimplantationsdiagnos-

tik (2011) genannt.
33 Vgl. zu diesem generellen Ziel der Rechtsvergleichung Kremnitzer, in: Beck/Burchard/

Fateh-Moghadam (Hrsg.), Strafrechtsvergleichung als Problem und Lösung (2011), S. 29 (30).
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darf. Diese brechen für gewöhnlich erst im Erwachsenenalter aus und lassen 
sich weiter in solche differenzieren, die sicher ausbrechen und solche, bei denen 
für den Ausbruch nur eine erhöhte Wahrscheinlichkeit besteht.34 Weiter soll der 
mögliche Einsatz zur Feststellung von Trisomie 21 getestet werden. Im Rah-
men der Pränataldiagnose35 kommt es sowohl in Deutschland als auch in Eng-
land in über 90 % der Fälle, in denen eine Trisomie 21 festgestellt wurde, zu 
Schwangerschaftsabbrüchen.36 Der deutsche Gesetzgeber hat in der Gesetzes-
begründung zu § 3a ESchG ausdrücklich darauf abgestellt, dass die Präimplan-
tationsdiagnostik geeignet sei, einen Schwangerschaftsabbruch zu vermeiden.37 
Es gilt deshalb zu prüfen, ob dies auch für Trisomie 21 gilt. Außerdem soll die 
Geschlechtsauswahl aus sozialen Gründen38 betrachtet werden. Es handelt sich 
um eine Situation, in der Eltern die Präimplantationsdiagnostik allein zu dem 
Zweck einsetzen, ein Kind eines bestimmten Geschlechts zu zeugen.39 Dieses 
Thema wird in England kontrovers diskutiert, in Deutschland fällt in diesem 
Zusammenhang häufig der Begriff „Designerbaby“.40 Ein weiterer zu betrach-
tender Einzelfall ist der in England mögliche Einsatz der Präimplantationsdiag-
nostik zur Human Leukozyt Antigen-Typisierung (HLA-Typisierung).41 In die-
sen Konstellationen ist ein Geschwisterkind, ein Elternteil oder ein sonstiger 
Dritter an einer Krankheit erkrankt, die mit einer Stammzellen- oder Knochen-
markspende behandelt werden könnte.42 Die Eltern wollen mit Hilfe der Prä-
implantationsdiagnostik ein Kind zeugen, aus dessen Nabelschnurblut nach der 
Geburt Stammzellen gewonnen werden sollen, mit deren Hilfe die erkrankte 
Person behandelt werden kann.

34 Maßgeblich ist hierbei die unterschiedliche Penetranz der Krankheit, siehe hierzu 
Teil 1, A. II. 4. c), S. 23.

35 Bei der Pränataldiagnose handelt es sich um die Untersuchung eines sich im Mutterleib 
(= in utero) befindlichen Embryos / Fötus, siehe nur Pschyrembel Online, Stichwort: Pränatal-
diagnostik (PND). Als Embryo bezeichnet man das ungeborene Leben bis zum 60. Entwick-
lungstag; als Fötus wird das ungeborene Leben ab dem 61. Entwicklungstag bezeichnet, siehe 
Pschyrembel Online, Stichwort: Embryo; Fetus.

36 Siehe zu den Zahlen aus Deutschland Henking, ZRP 2012, S. 20 (22). Siehe hierzu aus 
England Morris/Alberman, BMJ Vol. 339 (2009), b3794.

37 BT-Drs. 17/5451, S. 7.
38 Siehe hierzu nur Deutscher Ethikrat, Präimplantationsdiagnostik (2011), S. 20. Die Ge-

schlechtsauswahl aus medizinischen Gründen ist dagegen weniger problematisch.
39 Deutscher Ethikrat, Präimplantationsdiagnostik (2011), S. 20.
40 Vgl. etwa Montag, Plenarprotokoll 17/105, S. 11955 (D), der selbst zu den Unterstüt-

zern des letztlich Gesetz gewordenen Gesetzesvorschlags gehörte, aber im Rahmen der Ple-
nardiskussion erklärte, dass dieser Vorschlag die Präimplantationsdiagnostik „[…] zur Aus-
wahl jeglicher krankheitsunabhängige[r] Eigenschaften – die sogenannten Designerbabys –, 
zur krankheitsunabhängigen Auswahl des Geschlechts […]“ verbiete.

41 Siehe für die medizinische Einordnung Teil 1, B. IV. 5., S. 32 ff.
42 Then, Med. L. Int’l Vol. 10 (2009), S. 23 (25); Weschka, Präimplantationsdiagnostik, 

Stammzellforschung und therapeutisches Klonen (2010), S. 33.
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Schließlich sollen mit der Auswahl einer Behinderung und der Präimplanta-
tionsdiagnostik ohne Offenlegung der Ergebnisse bzw. als Ausschlusstest zwei 
Fragen untersucht werden, die noch recht wenig Aufmerksamkeit in der deut-
schen Literatur erfahren haben und vom Gesetzgeber ausweislich der Gesetzes-
materialien nicht berücksichtigt wurden.

Unter dem Oberbegriff „Auswahl einer Behinderung“ werden Fälle dis-
kutiert, in denen Eltern die Präimplantationsdiagnostik dazu nutzen wollen, ein 
Kind mit einer Behinderung zu erhalten, wobei maßgeblich zwei Fallgestaltun-
gen diskutiert werden. In beiden Vergleichsländern hat der Fall eines US-ame-
rikanischen lesbischen Paares einige, in der englischen Literatur sogar erhebli-
che, Aufmerksamkeit erfahren.43 Beide Frauen sind aufgrund eines genetischen 
Defekts gehörlos und suchten gezielt nach einem Samenspender, dessen Gehör-
losigkeit ebenfalls genetisch bedingt war, um ein gehörloses Kind zur Welt zu 
bringen.44 Studien belegen, dass es sich hierbei nicht um einen Einzelfall han-
delt, denn es konnte gezeigt werden, dass sich einige gehörlose Personen ge-
hörlose Kinder wünschen.45 Daneben ist der Fall eines amerikanischen Paares 
bekannt geworden, das sich ein kleinwüchsiges Kind wünschte.46 Es soll unter-
sucht werden, ob sich diese Problematik auch in Deutschland stellt und wie in 
England mit ihr umgegangen wird.

Ein Bedürfnis nach den Verfahren der Präimplantationsdiagnostik ohne Of-
fenlegung der Ergebnisse bzw. als Ausschlusstest besteht immer dann, wenn die 
Eltern sichere Kenntnis davon haben, dass in der Großelterngeneration die Ver-
anlagung für eine spätmanifestierende Krankheit vorhanden ist, die sicher aus-
bricht.47 Sie selbst wissen aber nicht und wollen nicht wissen, ob sie ebenfalls 
Veranlagungsträger sind und ob es damit zu einem Krankheitsausbruch kom-
men wird. Problematisch ist, dass in den Fällen, in denen die Krankheit bei dem 
Embryo diagnostiziert wird, Rückschlüsse auf die eigene genetische Dispositi-
on möglich sind.48 Die Eltern wollen in dieser Situation ihr Recht auf Nichtwis-
sen des eigenen genetischen Status geltend machen.49 Diese Entscheidung, den 

43 Siehe aus der deutschen Presse: Kastilan, in: Die Welt vom 26.04.2002; Roloff, in: 
Hamburger Abendblatt vom 27.04.2002. Siehe aus der englischen Presse: Teather, in: The 
Guardian vom 08.04.2002; BBC News vom 08.04.2002.

44 Siehe zu diesem Sachverhalt Camporesi, Camb Q Healthc Ethics Vol. 19 (2010), S. 86; 
Deech/Smajdor, From IVF to Immortality (2007), S. 59 f.; Parker, J Med Ethics Vol. 33 
(2007), S. 279; Scully, Med. L. Int’l Vol. 11 (2011), S. 197 (200); Spriggs, J Med Ethics Vol. 28 
(2002), S. 283.

45 Emery/Middleton/Turner, Sign Language Studies Vol. 10 (2010), S. 155 (156 f. 
m. w. N.).

46 BZ vom 28.12.2006.
47 Man spricht dann von einer spätmanifestierenden Krankheit mit vollständiger Pene-

tranz, siehe hierzu Teil 1, A. II. 4. c), S. 23.
48 Latsiou, Präimplantationsdiagnostik (2008), S. 218.
49 Ethics & Law Advisory Committee, PGD with exclusion testing and non-disclosure 

(2009), Rn. 4.1 ff.
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eigenen genetischen Status nicht kennen zu wollen, wird häufig bewusst getrof-
fen. Gerade bei einer Krankheit wie Chorea Huntington, die oftmals im Zusam-
menhang mit der hier diskutierten Fragestellung angesprochen wird, verändert 
sich für die Betroffenen häufig die Lebensqualität nach einer positiven Diagno-
se und es kann zu einem erhöhtem Stressempfinden kommen.50 Zugleich wol-
len die Eltern in diesen Situationen aber auch sicherstellen, dass ihr Nachwuchs 
nicht an der Krankheit leiden wird.51 Sowohl bei der Präimplantationsdiagnos-
tik als Ausschlusstest als auch bei der Präimplantationsdiagnostik ohne Offenle-
gung der Ergebnisse handelt es sich um Verfahren, mit denen dem Wunsch der 
Eltern, weder ihren eigenen noch den genetischen Status des Embryos zu erfah-
ren, gleichwohl aber die Gesundheit von letzterem sicherzustellen, entsprochen 
werden kann. Es soll untersucht werden, ob ein solches Verfahren nach derzei-
tigem deutschen Recht zulässig ist und, falls dies nicht der Fall ist, ob es de lege 
ferenda zugelassen werden sollte. Zu diesem Zweck soll geprüft werden, wie in 
England mit dieser Problematik umgegangen wird.

D. Gang der Untersuchung

In Teil 1 sollen die medizinischen und naturwissenschaftlichen Hintergründe 
der Präimplantationsdiagnostik dargestellt werden. Die Kenntnis der medizi-
nischen Tatsachen ist die Voraussetzung dafür, die rechtlichen Probleme ein-
ordnen und bewerten zu können.

In Teil 2 erfolgt ein Überblick über die geschichtliche Entwicklung der Re-
gelungen in beiden Vergleichsländern, um die jeweiligen Normen in den je-
weiligen gesetzlichen und historischen Kontext einordnen zu können. Die 
Entscheidung des Gesetzgebers für eine bestimmte Wortwahl und für die Auf-
nahme eines bestimmten Sachverhalts wird häufig dadurch bedingt, dass es in 
der Vergangenheit in diesem Bereich zu Problemen gekommen ist. Deswegen 

50 Vgl. Asscher/Koops, J Med Ethics Vol. 36 (2010), S. 30 (30 f.); Enquete-Kommission 
Recht und Ethik der modernen Medizin, BT-Drs. 14/9020, S. 132 f. Deshalb zeigen Studien 
auch, dass weniger als 15 % der Personen, bei denen ein Risiko besteht, dass sie die Hunting-
ton-Krankheit haben, sich testen lassen, Jackson, Medical Law (2016), S. 451 m. w. N. Ethics 
& Law Advisory Committee, PGD with exclusion testing and non-disclosure (2009), Rn. 4.3 
geht in diesen Fällen von der Inanspruchnahme in 18 % aus. Siehe zur Beeinflussung des Le-
bens bei der Huntington-Krankheit ausführlich Teil 6, A. III., S. 294 ff.

51 Siehe zu allem Ethics & Law Advisory Committee, PGD with exclusion testing and non-
disclosure (2009), Rn. 1.3. Diese Konflikte stellen sich auch dann, wenn sich geborene Ver-
wandte, z. B. die Kinder, testen lassen, denn auch dann sind die Rückschlüsse möglich. Hier 
stellen sich dann schwierige Interessens- und Informationskonflikte, siehe dazu Damm, in: 
Kern et al. (Hrsg.), Humaniora (2006), S. 725 (735 ff.). Anders als in diesen Fällen können vor-
liegend die Embryonen aber keine Interessen geltend machen, sondern die Eltern können frei 
über die Information entscheiden.
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ist es erforderlich, gerade die englische Entwicklungsgeschichte darzustellen. 
In diesem Rahmen soll auch auf wesentliche Unterschiede im Verfassungsrecht 
in den Vergleichsländern und den sich daraus ergebenden Folgen für das Ge-
setzgebungsverfahren eingegangen werden.

In Teil 3 wird der Status des Embryos in den Vergleichsländern untersucht. 
Gerade in der englischen Literatur finden sich viele Ausführungen zum mora-
lischen Status des Embryos (in vitro), wohingegen der rechtliche Status durch 
die Rechtsprechung der Gerichte recht unumstritten ist. Deshalb soll in Teil 3 
zunächst der moralische Status des Embryos untersucht werden. Hierbei wird 
zur Vermeidung von Wiederholungen auf eine Trennung in Länderberichte ver-
zichtet, da in den Vergleichsländern im ethischen Bereich vergleichbare An-
sichten vertreten werden. Im Anschluss wird, in Länderberichte getrennt, der 
rechtliche Status des Embryos untersucht werden. In Deutschland erfolgt die 
Untersuchung anhand des Grundgesetzes, in England werden die einfache Ge-
setzeslage und die Rechtsprechung analysiert. Dies ist erforderlich, weil mög-
liche Unterschiede im Status möglicherweise bestehende Unterschiede bei den 
rechtlichen Regelungen erklären können und deshalb vorgezogen behandelt 
werden sollen. Die Statusfrage beeinflusst zudem die nationalen Wert- und Mo-
ralvorstellungen, die wiederum die Gesetzgebung beeinflussen. Unterschiede 
bei der Statusfrage sind bei der Frage, ob eine Regelung de lege ferenda über-
nommen werden kann, zu beachten.

In Teil 4 werden die Verfahrensregelungen vorgestellt, die in den beiden Ver-
gleichsländern bei der Durchführung der Präimplantationsdiagnostik einzuhal-
ten sind. Der Schwerpunkt soll hier zum einen auf der Frage liegen, ob es der 
Zustimmung eines unabhängigen Gremiums vor der Durchführung der Prä-
implantationsdiagnostik bedarf. Zum anderen soll geprüft werden, wie in den 
Vergleichsländern mit Überschussinformationen umgegangen wird. Daneben 
wird auf Fragen der Aufklärung, Beratung und Einwilligung sowie auf die An-
forderungen eingegangen, die an die Einrichtungen, die eine Präimplantations-
diagnostik durchführen dürfen, gestellt werden.

In Teil 5 sollen, am Wortlaut der deutschen Vorschrift orientiert, die mate-
riellen Regelungen im Mittelpunkt stehen, was eine Untersuchung der Indika-
tionen für die Präimplantationsdiagnostik einschließt. Auch Probleme, die pri-
mär das deutsche Recht betreffen, sollen untersucht werden. Hierzu gehören die 
Fragen, wie viele Eizellen im Rahmen der Präimplantationsdiagnostik befruch-
tet werden dürfen und welche Zellen Untersuchungsgegenstand sein können.

In Teil 6 sollen die bereits unter C. angesprochenen Einzelprobleme erörtert 
werden.

Teil 7 fasst die wichtigsten Ergebnisse zusammen.
Der vorstehend beschriebene Gang der Darstellung zeigt bereits, dass auf 

die Darstellung der Probleme in zwei umfassenden Länderberichten verzich-
tet wird. Zum besseren Verständnis und Vergleich der unmittelbaren Probleme 
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werden diese jeweils direkt gegenüber gestellt und im Anschluss verglichen. Es 
folgt ebenfalls sogleich ein Vorschlag für die Rechtslage de lege ferenda und 
eine abschließende Zusammenfassung der behandelten Frage.
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